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§ 24 NÖ GO 1973 Gemeindevorstand
 NÖ GO 1973 - NÖ Gemeindeordnung 1973

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025
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(1) Der Gemeindevorstand besteht aus dem(n) Vizebürgermeister(n) und den geschäftsführenden Gemeinderäten. In

Stadtgemeinden führen der Gemeindevorstand und die geschäftsführenden Gemeinderäte die Bezeichnung Stadtrat.

In Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern kann der Gemeinderat beschließen, daß ein zweiter Vizebürgermeister zu

wählen ist. In Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern kann der Gemeinderat beschließen, daß auch ein dritter

Vizebürgermeister zu wählen ist. Wenn mehrere Vizebürgermeister gewählt werden, führen diese nach der

Reihenfolge ihrer Wahl die Amtsbezeichnung erster, zweiter oder dritter Vizebürgermeister.

Die Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes darf den dritten Teil der Zahl der Gemeinderäte nicht

übersteigen; sie hat aber jedenfalls zu betragen:

 

in Gemeinden bis 1.000 Einwohner 4 Mitglieder

von 1.001 bis 5.000 Einwohner 5 Mitglieder

von 5.001 bis 7.000 Einwohner 6 Mitglieder

von 7.001 bis 10.000

Einwohner

7 Mitglieder

von 10.001 bis 20.000

Einwohner

8 Mitglieder

von mehr als  20.000

Einwohner

9 Mitglieder

 

§ 19 Abs. 2 gilt

sinngemäß.

(2) Der Gemeinderat wählt für die Dauer seiner Funktionsperiode aus seiner Mitte die geschäftsführenden

Gemeinderäte und aus der Mitte der geschäftsführenden Gemeinderäte den oder die Vizebürgermeister

(Gemeindevorstand). Die Funktionsperiode des Gemeindevorstandes beginnt mit der Angelobung des neugewählten

Bürgermeisters.

(3) Die Funktionsperiode des bisherigen Gemeindevorstandes endet mit der Angelobung des neugewählten

Bürgermeisters, es sei denn, daß bei AuCösung des Gemeinderates die Landesregierung zur einstweiligen Besorgung

der Gemeindegeschäfte einen Regierungskommissär bestellt. Im letzteren Falle endet die Funktionsperiode mit dem

Amtsantritt des Regierungskommissärs.
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